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FAQ – Liste 
 
Fragen Elternabend Pakt für den Ganztag vom 9.12.2025 
 
DAS WICHTIGSTE ZUSAMMENGEFASST: 
 

• Eltern können ihre Kinder bis zum 31.01.2026 zum Ganztag an der MSS 
anmelden! 

• Die alten Betreuungsverträge gelten zum neuen Schuljahr 2026/27 nicht 
mehr.  

• Das Angebot steht allen Kindern der MSS offen! 

• Das Angebot ist freiwillig! 

• Kinder, die nicht im Ganztag angemeldet werden, gehen nach dem 
Unterricht nach Hause oder in eine andere Einrichtung, in der das Kind 
angemeldet ist. 

• Das Mittagessen und das Nachmittagsprogramm der Schule steht nur 
Kindern offen, die im Ganztag angemeldet sind. 

• Die Abholzeiten sind: 15:00 Uhr, 16:00 Uhr oder 17:00 Uhr  an vier oder 
fünf Tagen (wie von den Eltern gebucht). 
 

FRAGE: 
Gibt es eine weitere Abholzeit zwischen 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr? 
ANTWORT:  
Es wird eine weitere Abholzeit um 16:00 Uhr angeboten.  Hierzu gibt es einen 
Abfragebogen, in dem man die Tage und den Grund der Abholung um 16:00 
Uhr einträgt (nur für Eltern, die das Modul bis 17:00 Uhr gebucht haben.) 
 
FRAGE: 
Gibt es Ausnahmeregeln z.B. für Arzttermine? 
ANTWORT: 
Die Ausnahmen müssen rechtzeitig der Schule schriftlich bekannt gegeben 
werden. Die festen Abholzeiten am Nachmittag bleiben bestehen: 15:00 Uhr, 
16:00 Uhr oder 17:00 Uhr. 
 
FRAGE: 
Wenn das Kind am Schulvormittag einen Termin hat, darf es dann noch mal 
zurück in die Schule kommen? 
ANTWORT:  
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Der Termin sollte vorher der Schule schriftlich bekannt gegeben werden. Das 
Kind kann nach dem Termin wieder in die Schule zurückkommen und bis zum 
Ende des gebuchten Moduls bleiben. 
 
FRAGE: 
Darf die Ferienbetreuung auch von Kindern gebucht werden, die nicht im 
Ganztag sind? 
ANTWORT: 
Die Ferienbetreuung ist nur für die Kinder im Ganztag zusätzlich buchbar. 
 
FRAGE: 
Für wen gilt Anmeldeschluss 31.01.26 für die Abgabe des Vertrages in der 
Schule oder Betreuung?  
ANTWORT: 
Für alle Eltern der jetzigen Klassen 1, 2 und 3 gilt der Anmeldeschluss 
31.01.2026! Eltern, der neu einzuschulenden Kinder und Vorklassenkinder 
haben eine verlängerte Frist zur Abgabe des Vertrages. 
 
FRAGE: 
Wann ist der Einstieg in den Ganztag möglich? 
ANTWORT: 
Der Einstieg in den Ganztag ist immer nur zum nächsten Schuljahr möglich 
(Frist: 31.01.) 
 
FRAGE: 
Sind AG’s am Nachmittag nur für Kinder im Ganztag offen? 
ANTWORT: 
Die AG’s an unserer Schule stehen nur den Kindern im Ganztag offen. 
Ausnahme: Freie Plätze! 
 
FRAGE: 
Ist die Lernzeit nur für Kinder im Ganztag offen? 
ANTWORT: 
Die Lernzeit steht allen Kindern offen, wenn die personellen Ressourcen 
ausreichen (Ressourcenvorbehalt). Sollten die personellen Ressourcen nicht 
ausreichen, erhalten Kinder, die nicht im Ganztag sind weiterhin reguläre 
Hausaufgaben. 


